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Für die 4. Änderung
ERLÄUTERUNGEN

1 Erhöhung der Grundflächenzahl von GRZ 0,3 auf GRZ 0,4 im gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Finkenstraße“

Änderung des Hinweises 
Denkmalschutz:
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, 
d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden. Die Entdeckung 
von Bodendenkmälern ist der Stadt Sassenberg als Untere Denkmalbehörde und/oder der 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/591 8911), unverzüglich 
anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde 
die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere 
Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die 
Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 
2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den 
sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, 
kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des 
Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem 
Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz 
NW).

Aufnahme des Hinweises 
Artenschutz:
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gegenüber „Gebäudefledermäusen“ ist ganzjährig 
rechtzeitig vor Durchführung von Abbrucharbeiten eine qualifizierte, fachgutachterliche 
Abbruchbegehung erforderlich. Als konfliktarmer Zeitraum für den Abbruch wird der Monat 
Oktober empfohlen. In Abhängigkeit der Ergebnisse der Abbruchbegehung können weitere 
Maßnahmen zum Schutz von Fledermäusen und ggf. Vogelarten erforderlich werden, die dann 
mit dem Fachgutachter und der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen sind.
Eine Entfernung von Gehölzen ist gem. § 39 BNatSchG nicht innerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeiten (01.03. – 30.09.) zulässig, d.h. nur im Zeitraum vom 01.10. bis zum 28./29.02. 
des Folgejahres durchzuführen. 
Um betriebsbedingte Auswirkungen durch Lichteinstrahlung zu vermindern, wird zum Schutz 
lichtempfindlicher Fledermausarten empfohlen, für die Außenbeleuchtung ausschließlich 
insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel mit einer Hauptintensität des 
Spektralbereiches über 500 nm bzw. maximalem UV-Licht-Anteil von 0,02 % zu verwenden 
(geeignete marktgängige Leuchtmittel sind zurzeit Natriumdampflampen und LED-Leuchten mit 
einem geeigneten insektenfreundlichen Farbton, z.B. warmweiß, gelblich, orange, amber, 
Farbtemperatur von 2700 Kelvin oder weniger). Es wird empfohlen, die Beleuchtung möglichst 
sparsam zu wählen und bestehende Dunkelräume zu erhalten. Dazu sollten die Lampen 
möglichst niedrig aufgestellt und geschlossene Lampenkörper verwendet werden, sodass das 
Licht nur direkt nach unten strahlt. Zudem sollte darauf geachtet werden, Blendwirkungen in 
angrenzende Gehölzbestände und Freiflächen zu vermeiden. Auch die Beleuchtungsdauer sollte 
auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden. ÄNDERUNGSVERFAHREN  Für die 4. Änderung

Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt Sassenberg hat am 27.03.2025 gem. § 2 i.V.m. § 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen, die 4. Änderung dieses Bebauungsplanes aufzustellen. Dieser 
Beschluss ist am 07.06.2025 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Sassenberg, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in

Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt Sassenberg hat am 27.03.2025 gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen, diesen Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - zu veröffentlichen.
Sassenberg, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in
 

Diese 4. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 22.12.2025 bis 02.02.2026 einschließlich zu jedermanns Einsicht  veröffentlicht.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 19.12.2025.
Diese Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 
Abs. 2 BauGB durchgeführt.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am ............................. gem. § 10 BauGB die 4. Änderung des Bebauungsplanes als 
Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Sassenberg, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss der 4. Änderung des Bebauungsplanes  am .............................  
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister
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